
Il-10oBJrler fkilC1gen zu den Stcnographischen Protokollen 

de1> Nation:tlr:Hcs X VII. G~~set7.geb!mgspcriode 

Herrn 

Republik Österreich 

Dr. Wolfgang Schüssel 
Wirtschaftsminister 

Präsidenten des Nationalrates 
Rudolf P öDE R 

Parlament 
1017 Wie n 

Wien, am ;t\. Februar 1990 
GZ.: 10.101/409-XI/A/1a/89 

Lf'f.gO/A8 

1990 -02- '6 
zu f;f9,a/J 

In Beantwortung der schriftlichen parlamentarischen Anfrage Nr. 

4792/J betreffend Vollzugsdefizite der Gewerbebehörden anhand des 

Falles Sägewerk Stockhammer & Co in Gmunden (Oö), welche die 

Abgeordneten Pilz und Freunde am 19. Dezember 1989 an mich rich­

teten, beehre ich mich zu den Punkten 1 bis 3 die vom Landes­

hauptmann von Oberösterreich und von der Bezirkshauptmannschaft 

Gmunden eingeholten Berichte vorzulegen (siehe Beilage). 

Zu Punkt 4.1. der Anfrage: 

Der Bericht der Bezirkshauptmannschaft Gmunden vom 4.1.1990 wurde 

zum Anlaß genommen, den Landeshauptmann von Oberösterreich anzu­

weisen, die Angelegenheit neuerlich aus gewerberechtlicher Sicht 

ehestens zu überprüfen und erforderlichenfalls unverzüglich den 

Rechtszustand herzustellen. In diesem Zusammenhang wurde darauf 
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Republik Österreich 

..-;;;: =:... ::: .;' 

Dr. Wallgang Schüssel 
Wirtschaftsminister - 2 -

hingewiesen, daß zur Beantwortung der Frage, ob durch den Betrieb 

einer Anlage das Leben von Nachbarn ge~ährdet wird, jeden~~lls -'~ 

ein medizinischer Amtssachverständiger beizuziehen ist und daß 

bei Vorliegen der gesetzlichen Voraussetzungen auch im Rahmen 

einer "bürgernahen Verwaltung" ein Verwaltungsstra~ver~ahren 

einzuleiten ist. 

Weiters wurde der Landeshauptmann von Oberösterreich darauf au~­

merksam gemacht, daß vor allem § 360 GewO 19?3 und nicht nur § ?9 

leg.cit. die Rechtsgrundlage für die Herstellung des Rechtszu­

standes bildet. 

Beschwerden der Nachbarn und der Volksanwaltschaft betreffend die 

gegenständliche Anlage wurden von den seine~zeitigen Bundesmini­

stern für Handel, Gewerbe und Industrie zum Anlaß genommen, die 

Landesbehörden im Rahmen der mittelbaren Bundesverwaltung anzu­

weisen, die Beschwerdevorbringen zu prüfen und zutre~fenden~alls 

den Rechtszustand herzustellen. Den Nachbarvorbringen wurde aber 

auch in Betriebsanlagenverfahren von der Gewerbebehörde dritter 

Instanz in übereinstimmung mit den Rechtsvorschri~ten Rechnung 

getragen. Seit Erlassung des ministeriellen Bescheides vom 26.8. 

1986 erfolgten keine Nachbarbeschwerden an den Bundesminister für 

wirtschaftliche Angelegenheiten bzw. dessen Vorgäng~r und waren 

diesen) keine Mißstände in der gegenständlichen Angelegenheit 

bekannt. 

Seit diesem Zeitpunkt richtete die Volksanwaltschaft an das Bun-' 

desministerium in der gegenständlichen Angelegenheit auch kein 

weiteres Schreiben; es konnte daher davon ausgegangen werden, daß 

auch nach Ansicht der Volksanwaltschaft keine weiteren Mißstände 

vorlagen. 
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Zu Punkt 4.2. der Anfrage: 

Republik Österreich 

~ .. 

Dr. Wallgang Schüssel 
Wirtschaftsminister - 3 -

Für Nachbarn einer Betriebsanlage besteht die Möglichkeit, im 

Rahmen der gesetzlichen Vorschriften beim Bürgerservice bzw. bei 

der zuständigen Fachabteilung des Bundesministeriums für wirt­

schaftliche Angelegenheiten Auskünfte einzuholen. 

Beilage 

"" 
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.,Beilage zu Zl. 10. 1 o 1/4 09-XI!A! 1 a!89 

~n 
4. Jä:-tner 1990 

.A~lT DER O. Ö. L..4..NDESREGIERCNG 

Se - 7407/1 - 1990/Sch/Th 
4010 Li n Zr am 

B;:i A.n~·o;t~du'eiben C.::-sm~s:~icheCr D·l.tum 
'..:..:.:.,1 G~~~le.at! ,lit:!::s~!:S Sthr~b,::.tl,.o.; d~~ 

,!Jtstadt 30. TeL:r; 10/ 5135 

Aurachtaler Holzwerk $tockhemmer & Co., 
Pinsdorfj 
Sägewerksb~trieb - parlamentarische 
Anfrage 
zu GZ. 30.520/44-111-3/89 vom 29.12.1989 

An das 

Bunde$~in~5terium für 
wirtschaftliche Angelegenheiten 

Stubenring 1 
1011 I-J.i e n 

v ~ ~n \;\ 

-I) "".\.\ 

..-_._ ..... __ ........ __ .. _1}J __ .0 
Ci.: ~ . ... . "':Y; ·.!'.1 

fÜr\'/ir:::~';, .: :''':;::)ic!ten 

ZI. 

~\QSzol \ 

Entsprechend der te!efoni5chen Vorinformation wird berichtet, 

daß der o. e. Erlaß und die unte-~ 'Punkt 1 und 2 angeführten Fragen 

telefonisch an die Bezirkshauptmannschaft Gmunden weitergeleitet 

worden sind. Herr Oberregierungsrat Dr. Wolfram wurde ersucht, 

diese Fragen zu beantworten und - soweit möglich - die Bescheid­

ausfertigungen samt Verhandlungsschriften umgehend dem da. Bundes­

ministerium vorzulegen. 

lum Fragepunkt 3. wird berichtet, daß ein Disziplinarverfahren 

nicht eingeleitet worden ist; weder liegt ein Anhaltspunkt für 

eine Untätigkeit von Beamten vor, noch sind dem landeshauptmann 

als Berufungs- oder Aufsicht$beh5rde Beschwerden der Nachbarn 

bekanntgeworden. Aus den ho. Vorakten is~ ersichtlich, daß be­

züglich einzelner Anlagenteile des Sagewerkes durch Jahrzehnte 

Rechtsverfahren anh§ngig waren, wobei in einzelnen 8eschwerde­

punkten auch der Verwaltungsgerichtshof und die VClksanwaltschaft 

befaf3t waren. 

FOr den Landesheuptmann: 
Im Auftrag 

(Or. Schmitzberger) 
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./ 

BEZIRKSHAUPTMANNSCHAFT GMUNDEN 

Ge - 4412/01 - 1989 A-4810 Gmunden, am 4.1 .1990 
Postfach 124 

Aurachtaler Holzwerk Stockhammer & CO. -
Sägewerk in Pinsdorf -
parlamentarische Anfrage 

An das 

Aundesministerium für wirtschaftliche Angelegenheiten 

z. Hd. Herrn Dr. MartinJANDA 

Stubenring 1 

1010 t,J i e n 

An das 

Amt der oö. Landesff~qü~runq 

Abteilung Gewerhe 

z. Hd. Herrn ORR. Dr. Wolfqanq Schmitzberqer 

Altstadt 30 

4u20 L i n z 

Sehr geehrte Hefren! 

E x p res s 

Bundesmil'listorlum 
für wirtschaftliche An~g!egeilheihm 

.-
Einqel.: - 8. JAN. 1990 

Zl. Abt. 
" 

,- , 
i ,~ -'--

~ .' ') - ~_·I .I 
,;rlf. '--

Hinsichtlich des S~q~~erkes Stockhamm~r in Pinsdorf wird ZIJ den heute telefonisch 

durchgeqebenen Fragen folqendes berichtet: 

Zu 1. J • Das SiioNJerk Stor.khCllllmer besteht Bul dern (jetzt mit \"iaqnerstraße J 2 

bezeichneten) Standort in Pinsdorf s~it dem Jahre 19]9. 

Der HolzJa~erplatz BU! den Grundstücken 489/2, 690/2, 491/2, 492/3, 

352/8, 359/2, 489/1, 49n/l und der BauflÄche 2nl, KG. Pinsdorf, 

wurde mit Bescheid der BH-Gmunden vom 9.]2.1953, Ge-1008-1953, 

~enehmi~t. Bei piner aufqrund von NachbarbeschNerden am 20.3.]989 

durchgeführt.en [iberflrlifunq stellte sich heraus, daß der Holzlager-
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Zu ].1.1. 

Zu 1.J.2.J. 

- 2 -

platz konsenswidriq verqrHßert worden war, und zwar nehen dem 

Grundstiick des Nachbarn Lud~'Jig Aergbauer, Pinsdorf, Bahm"eg 10 

(siehe Feststellungen im Befund der Verhandlungsschrift vom 

20.3.19A9, Sei~e 4, 4. Absatz und im Aefund der Verhandlunqs­

schrift vom 14.12.J989, Seite 5 unten und Seite 6 oben!). 

Der anwesende Vertreter der Aetriebsinhaberin, nämlich der 

Aurachtaler Holzwerk Stockhammer & Co.,~Herr Reinhold Stockhammer, 

IMurde am 20.3.1989 vom Verhandlungsleiter ausdrOcklich mOndJich 

aufgefordert, den nichtqenehmiqten Teil des lagerplatzes unver­

züglich zu räumen. 

Bei der iJberorUfung am 20.3.1989 konnte auch mit beigezogene!"._ ", ~ ---_ •.. _--- _ ...... 
~echnischen Amtssachverständiqen nicht verifiziert werden, daß 

Leben oder Eigentum der Nachbarn qefährdet würden. 

Ein VerwalttJngsstrafverfahren wurde nicht eingeleitet, da der 

Retriebsinhaberin im Sinne einer bürgernah~en Ver~altunq zuerst 
, .... ~. , .. , ... , ''''.'' " .... "~"'-'" 

Gelegenheit ~eboten wurde, den konsensgpmäßen Zustand wiederher-

zustellen. Eine schriftJiche Meldung der Betriebsinhaberin am 

17.5.J989 und ein unangesagter Augenschein am 4.9.1989 ergaben, 

daR der neben dem GrundstUck des Nachbarn Bergbauer gelegene nicht 

qenehmigte Laqerolatzteil ~eräumt ~ar ( - eine exakte ÜberprOfunq 

dtJrch einen Sachverstijndiqen des Bezirksbauamtes Gmudnen wurde be­

reits am A.e.1989 erbeten, sowie am 29.9.1989 und am 21.l2.J989 

urgiert, ein ÜberprUfunqserqcibnis ist jedoch noch ausständig -). 

Im übrigen darf hinsichtlich Verwaltungsstrafverfahren &uf die 

für die BehBrde nicht sehr erfreulichen Erfahrangen im vollkommen 

ql eichqeJ aqerten FaJ I SÄqel"erk Rurnolmayr in Altmünster verwiesen 

werden, bei ~elchem sHmtliche Verwaltungsstrafverfahren wegen der 

konsenswidriqen EfIIlei t.erunq des Holz] 8qerplatzp.s von der Aerufunqs­

behHrde einoesteIlt oeler vom Verw8Jtunqsq~richtshof behoben wurden. 

Mit Rescheirl vom 30.3.19A9, Ge-4412/01-19R9, wurde untp.r Auflaqe 12) 

die unverzUqlich8 Entfernuno der nichtgenehmi9ten Holzlagerung VOf­

qeschriehp.n. Dp.r Bescheid ist in RechtskJ'alt erwachsen. 
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Zu 1.1.2.2. 

Zu 1.2. 

Zu 1.3.1. 

Zu 1.3.2. 

- 3 -

Da, wie erw~hnt, ein Zuwiderhandeln nach Bescheiderlassung nicht 

mit ausreichender Sicherheit festgestellt werden konnte, wurde 

weder ein Verwaltungsstrafverfahren noch ein Verwaltunqsvoll­

streckungsverfahren eingeleitet. 

Beschwerde wurde von Herrn Ludwiq Berqbauer mit Eingabe vom 1.10.19B7 

(eingel. am ]Q.lO.1987) erhoben - ein Hinweis auf konsenslose Er­

weiterung des Lagerplatzes ist nicht enthalten. Das in Beschwarde 

gezogene Anbringen von Eisentraversen wird von der Betriebsinhaberin 

in ihrer Geqenäußerung damit erklärt, daß es sich um einen Ersatz 

von Ho.lzelementen (zum Schutz qegen Abrollen) durch Elemente RUS 

Eisen handelt. Die Betriebsinhaberin erklärt ausdrücklich, die 

Staplerfahrer angewiesen zu haben, die Bloche nicht abzu~erfen, 

sondern abzulegen. Eine weitere Beschwerde vom 3.2.]989 (einq~l. 

~m 9.2.1989) führte zur Ausschreibung eines Augenscheines (mittels 

Verständigung vom 1.3.1989) für den 20.3.1989, bei welchem erstmals 

die Konsenswidrigkeit einer vorgenommenen Erweiterung festgestellt 

wurde. Eine "Jeitere Beschwerde vom 16.6.1989 "Jegen "nur gering­

fügiger Reaktion" führte zum er~ähnten Erhehunqsauftrag an das 

BezirkshauRmt Gmunden, welcher bis jetzt noch nicht erledigt ist. 

Diese AufJRqe ist, t"ie ervlähnt, in Rechtskraft erwachsen und daher 

verbindlich. Im Ubrigen wurde die Betriebsinhaberin am 20.3.1989 

mündlich zur llnverzügl ichen Räumung des nichtqenehmic]ten Lagerplatz­

teiles aufgefordert. 

Der l\uf1nr)l' l'!Urne, nOllleit fcsl:st.nlHHlr, rntnpr()c"(~Il. Eine cxnklc 

Feststellunq k6nntenur durch Nachmessunq durch einen Sachver­

stÄndiaen errol~en, ~eJche zwar ejn~eleitet, aber noch nicht er­

ledir]! i·,itlrrlr. Der nichtocnehmigte Teil wurde mHtlervleile fl1jt 

Bescheid vom 20.J2.1989, Ge-4412/07-J989, oenehmigt. Dieser Bescheid 

ist noch nicht. in 8echtskraft ervrachsen. Der Bescheid enth21t auch 

zahlreiche Sanierun~smaßnahmen hinsichtlich der Späneabsauqunq und 

hinsichtlich des HolzJ~qerDlatzes, wie zum Beispiel eine LÄrmschutz-
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Zu 2.1. 

Zu 2.2. 

- 6. -

Die Abst<lnds\lorschrift für die Rretterlaqerunq findet sich in 

Auflage 12) des Bescheides \10m 9.12.J953, Ge-ln~8-1953. Bei einer 

kOlllrnü;sionrllen iiherprlifuno Rrn J4.4.1975 wurde ein Verst.oß rJn(lf~fJen 

nicht festgestellt. Bei der Überprüfung durch einen Sachver­

sUindiqen arn 5.12.J988 I."urde die AuflarJe als "erfOllt" festqestellt. 

Die Auflaae 7) des Bescheides vom 9.12.1953 betrifft flaßnahmen zum 

Schutze der Arbeitnehmer, nijmlich die Ausstattunq der Aufenthalts­

räume und der Waschräume. Bei der am 16.4.1975 mit einem technischen 

SDchverst~nrJigen und einem Arbeitsinspektar durchqefOhrten kommissin-

nellen Überpriifunq wurne festqestellt, naß dieser \/orschreihunll ent­

sprochen wurde. Da das Arbeitsinspektorat üblicherweise nie Ein­

haltunq rJer Arbeitnehmerschutzbestjmmungen im Abstand von einem 

Jahr bis zu einiqen Jahren kontrolliert und eine Strafanzeige des 

Arbeitsinspektorates nicht ~inqelangt ist, ist anzunehmen, daß die 

Auflaqe ~eiterhin Als erfüllt anqesehen ~erden muß. 

Die Auflage 12) betrifft die Abstandsvorschrift fUr die Bretter­

stapeln. Die Auflaqe I'.rar, I"ie unter 2.J. enlEhnt, offenbar sm 

14.4.]975 erfüllt und I'lurde am 5.J2.1988 ausdrücklich als "erfii]lt" 

festgestellt. Die AIJf]8r:je 11. des Bescheides vorn 230.3.]989 ent­

hijlt ebenfR]ls eine Abstandsvorschrjft, und zwar fUr dje Schnitt­

holzlaqerung. 

Insoweit beide Auflagen den gleichen Gegenstand regeln, gilt die 

strenqere Ilorschri ft. firre Fristsetzung fUr die Erfiillung der Auf­

lagen des Älteren Bescheides ist daher nicht zu erkennen. Im Ubriqen 

WRren die Allfls1cn des Aescheides vom 30.3.J989 auch das Er~ebnis 

eines Kompromisses zwiscllen Belriebsinhaherin und Nachbarn, um 

dessen ZIJstandekommen sjch der Ver~8ndlungsleiter und der Sachver­

sUindiqe intensiv berniihtr·n. f)8G es sich um einen vernünfUqen 

Kompronliß handelte, ma~ Auch daraus ersehen werden, daß der Ae­

scheid weder \Ion den Nachbarn, noch von der Betriebsinhaberin anoe­

fochten "" irde. 
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Zu 2.3. 

Zu 2.4. 

Zu 2.5. 

\ 
\ 

\ 

J 

Zu J. 

- 5 -

Die ßehHrde hRt nach Bekanntwerden der Besch~erden Uber die 

Staubbeli=istiqunq am 5.10.1988 unverzUglich mit Schreiben vom 

28.]0.J988 das Bezirksbauamt Gmunden beauftragt, die Betriebs­

anlage dahingehend zu Uberprlifen, ob den Auflagen der Bescheide 

entsprochen wurde und ob eventuell zur Anqleichunq an den der­

z~itigen Stand der Technik die Vorschreibung zusätzlicher Auflagen 

erforderlich ist. Dem Erhebungsbericht ist zu entnehmen, daß ein 

SanierungsvorschJ~g seitens der Betriebsinhaberin bereits in Aus­

arbei tunq "Jar. 

Bei der aufqrund der Nachbarbeschwerden 3m 20.3.1989 durchgefUhrten 

Überprlifunn laq der Sanierunqsvorschlf\q bereits vor (si ehe Sei te 5 

oben der Verhandlunqsschrift) und war vorallem Grundlaae fUr die 

Auflage 2. 

Bei der am 14.4.1975 in Anwesenheit eines Arbeitsinspektors durch­

qefiihrten kommissionel I en Überprüfunq "Jurde festoestell t, daß die 

vorhandenen Hdl lfahrtseinrichtungen ausreichend sind (siehe SeHe 3, 

3. Absatz der Verhandlungsschrift vom 14.4.1975). Bei der Genehmigungs­

verhandlunq sm ]4.12.1989 wurden vom anwesenden Arbeitsinspektor 

keine ~eiteren Toilettenanlagen verlangt, sodaB anzunehmen ist~ 

daß sie l~eiterhin in Rusreichendem r~aße vorhanden sind. 

Bei der am ]4.4.1975 mit einem technischen SachverstÄndigen durch­

qeflihrtpn komrnissjone]Jen Überprüfung l'JUrrie die ErfijUlJnq der Auf~ 

Jage 20., betreffend erste LHschhilfe durch Bereitstellung von 

4 H",ndfeuer]öschern festC)estellt. f)ie Auflaqe 9) des Bescheides 

vom 30.3.19B9 betrifft die ßereitstelllJnq von 2 zlJsi=itzlichen Hand­

feuer15schern und kann nicht so ausqelegt werden, als wären die 

bereits frOher \1orqeschriebfmen FeuerJrischer nicht vorhRnden oder 

nicht noh"CrHHrj. 

Diszirlin8nlprfahren "Iurden nicht einC]81eit.pt, rla die hei der 

Pezi r'(Sh8I1fltm;:mnschaft Gmunden einqesetzten Beamten nicht unUitiq 

sind. \lielmphr sinti \loT'::-,J]em die im Um",eltschutzbereich t.iitiqen 

He;:~r1h!n eier r,P7 i rk"hnllptmnnnschnft Glnunripn (vii P ('luch des f"le;d rks-
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bauamtes Gmunden) durchNegs über die dienstrechtlich vorge­

schriebene Arbeitszeit hinaus im Einsatz. Da jedoch mit den 

vorhandenen Personal ständen dns Auslnnqen gefunden werden mun, 

ist es nicht m5qJich, jede Betriebsanlage st~ndig auf die Ein­

hnltun~ sÄmtlicher Auflagen zu ~berwachen. Dies käme polizei­

staatlichen r'1ethoden gleich und 1{JUrde von der Bevölkerung auch 

kaum verstanden Nerden. Es darf daran erinnert werden, daA es 

in erster Linie in den Vernntwortungsbereich des ßescheidinhabers 

fällt, für die Einhaltung der Konsensgemäßheit incl. der Auflagen 
.. 

Sorge zu trnqen und die Uber~achende Tätigkeit der BehHrde dies~ 

Verantwortung nicht ersetzen, sondern nur kontrollieren kann • 
. ') 

Mit freundlichen GrUßpn! 

ßezirkshnuptmnnn: 

c!·!. Hofn~t 

Beilagen: (an das ßundesministerium) 

Bescheid vom 9.12.1953 samt Verhanrl1unnsschrift 

Bescheid vom 23.2.1976 samt VerhandJunnsschrift 

UhprrriifuPrjfinericht vom 12.1.] 9B9 

Bescheid vom 30.3.J989 samt Verhandlunnsschrift 

Besehe i d VO[11 20.] 2 . 1989 snrrlt Verhemd 1 unnsschr j ft 

alle 88ilnnpn Je 5-fach. 

"" 
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